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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Dresden-IT GmbH für Beratungs- 
und Serviceleistungen 
 
 

§ 1 Geltung der Vertrags-
bedingungen 

 
1. In allen Vertragsbeziehungen, in 
denen die Dresden-IT GmbH für an-
dere Unternehmer, juristische Perso-
nen des öffentlichen Rechts oder öf-
fentlich-rechtlichen Sondervermögen 
(nachfolgend „Auftraggeber“ ge-
nannt) Dienstleistungen erbringt, 
gelten ausschließlich die vorliegen-
den Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen und die Preis- und Konditi-
onslisten der Dresden-IT GmbH. 
 
2. Die Leistungen sind insbesondere 
 
 organisatorische und betriebs-

wirtschaftliche Beratung 
 
 technische Beratung und Unter-

stützung entweder vor Ort oder 
durch Fernkommunikationsmit-
tel gleich welcher Art 

 
 Softwareänderungen und Soft-

wareergänzungen oder Unter-
stützung hierbei 

 
 Installation der Software und 

Programmierung notwendiger 
Schnittstellen oder Unterstüt-
zung hierbei 

 
 Schulung der Mitarbeiter des 

Auftraggebers im Hause des 
Auftraggebers oder bei der 
Dresden-IT GmbH entsprechend 
den Vorgaben der jeweils gülti-
gen Preis- und Konditionslisten 
der Dresden-IT GmbH 

 
 Leistungen aus Pflegeverträgen 

mit Ausnahme der Lieferung 
neuer Standardprogrammstände 

 
Für die Überlassung von Standard-
software gelten gesonderte Verein-
barungen. 
 
3. Entgegenstehende Bedingungen, 
insbesondere Allgemeine Geschäfts-
bedingungen des Auftraggebers, 
werden nicht Vertragsinhalt, auch 
wenn die Dresden-IT GmbH einen 
Vertrag durchführt, ohne solchen 
Bedingungen ausdrücklich zu wider-
sprechen. 
 
 
§ 2 Vertragsanbahnung  

und Vertragsschluss 
 

1. Von der Dresden-IT GmbH dem 
Auftraggeber vorvertraglich überlas-
sene Gegenstände (z.B. Vorschläge, 

Testprogramme, Konzepte) sind 
geistiges Eigentum der Dresden-IT 
GmbH (vgl. § 9); sie dürfen nicht 
vervielfältigt und Dritten nicht zu-
gänglich gemacht werden. Wenn 
kein Vertrag zustande kommt, sind 
sie zurückzugeben oder zu löschen 
und dürfen nicht benutzt werden. Im 
Übrigen gelten auch für das vorver-
tragliche Schuldverhältnis die Rege-
lungen dieser Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen, insbesondere 
die Haftungsbegrenzungsklausel des 
§ 12. 
 
2. Die Dresden-IT GmbH kann Ange-
bote von Auftraggebern innerhalb 
von vier Wochen annehmen. Ange-
bote der Dresden-IT GmbH sind frei-
bleibend. Vertragserklärungen beider 
Parteien bedürfen der Schriftform. 
Im Zweifel sind das Angebot oder die 
Auftragsbestätigung der Dresden-IT 
GmbH für den Vertragsinhalt maß-
geblich. 
 
3. Zusagen gleich welcher Art, die 
eine weitergehende Einstandspflicht 
der Dresden-IT GmbH begründen, 
als in diesen Geschäftsbedingungen 
festgelegt ist, bedürfen der aus-
drücklichen und schriftlichen Bestäti-
gung durch die Dresden-IT GmbH. 
Garantien bedürfen der ausdrückli-
chen und schriftlichen Bestätigung 
durch die Dresden-IT GmbH. 
 
 
§ 3  Vertragsbindung 
 
1. Die Zusammenarbeit erfordert ein 
hohes Maß an Vertrauen, Zusam-
menwirken und Einigungsbereit-
schaft. Fristsetzungen müssen (au-
ßer in Eilfällen) zumindest zehn 
Werktage betragen. Der Leistungs-
pflichtige hat unverzüglich auf eine 
Fristsetzung zu reagieren. 
 
2. Die Beendigung des weiteren Leis-
tungsaustausches  (z. B. bei Rück-
tritt, Kündigung aus wichtigem 
Grund, Schadensersatz oder Minde-
rung statt Leistung) muss stets unter 
Fristsetzung angedroht werden und 
kann nur binnen zwei Wochen nach 
Fristablauf erklärt werden. 
 
3. Alle Erklärungen in diesem Zu-
sammenhang müssen schriftlich er-
folgen. 
 
4. Über die schon erbrachten Leis-
tungen wird gegebenenfalls nach 
den vorliegenden Bedingungen, ins-
besondere § 7, abgerechnet. Für et-

waige Schadensersatzansprüche gilt 
§ 12. 
 
 
§ 4 Leistungserbringung 
 
1. Der Auftraggeber gibt die Aufga-
benstellung vor. Auf dieser Grundla-
ge wird die Aufgabenerfüllung ge-
meinsam geplant. Die Dresden-IT 
GmbH kann hierfür ein schriftliches 
Konzept unterbreiten. 
 
2. Auch soweit die Leistungen beim 
Auftraggeber erbracht werden, ist al-
lein die Dresden-IT GmbH ihren Mit-
arbeitern gegenüber weisungsbefugt. 
Die Mitarbeiter werden nicht in den 
Betrieb des Auftraggebers eingeglie-
dert. Der Auftraggeber kann nur dem 
Projektleiter der Dresden-IT GmbH 
Vorgaben machen, nicht unmittelbar 
den einzelnen Mitarbeitern. 
 
3. Der Auftraggeber trägt das Risiko, 
ob die in Auftrag gegebenen Leis-
tungen seinen Wünschen und Be-
dürfnissen entsprechen. Über Zwei-
felsfragen hat er sich rechtzeitig 
durch Mitarbeiter der Dresden-IT 
GmbH oder durch fachkundige Dritte 
beraten zu lassen. 
 
4. Über die Gespräche zur Präzisie-
rung oder Veränderung vertraglicher 
Gegebenheiten, insbesondere des 
Vertragsgegenstandes kann die 
Dresden-IT GmbH Gesprächsnotizen 
fertigen. Der Auftraggeber wird die 
Notizen alsbald prüfen und die Dres-
den-IT GmbH über eventuell not-
wendige Änderungen und Ergänzun-
gen unterrichten. 
 
5. Die Dresden-IT GmbH entschei-
det, welche Mitarbeiter sie einsetzt, 
und behält sich deren Austausch je-
derzeit vor. Sie kann auch freie Mit-
arbeiter und andere Unternehmen im 
Rahmen der Auftragserfüllung ein-
setzen; sie steht für deren Verschul-
den sowie für eigenes Verschulden 
ein. 
 
6. Können die Leistungen aus Grün-
den, die die Dresden-IT GmbH nicht 
verschuldet hat, nicht erbracht wer-
den, so werden die vereinbarten Zei-
ten dennoch in Rechnung gestellt, es 
sei denn, der Auftraggeber weist 
nach, dass die betreffenden  Mitar-
beiter der Dresden-IT GmbH ander-
weitig eingesetzt werden konnten. 
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§ 5 Mitwirkung des  
Auftraggebers 

 
1. Der Auftraggeber sorgt für die er-
forderliche Arbeitsumgebung für 
Software (z. B. Hardware und Be-
triebssystem) entsprechend den Vor-
gaben der Dresden-IT GmbH.  
 
2. Der Auftraggeber wirkt bei der 
Auftragserfüllung im erforderlichen 
Umfang unentgeltlich mit, indem er 
z. B. Mitarbeiter, Arbeitsräume, 
Hard- und Software, Daten und Te-
lekommunikationseinrichtungen zur 
Verfügung stellt. Er gewährt der 
Dresden-IT GmbH unmittelbar und 
mittels Datenfernübertragung Zu-
gang zur Hard- und Software. Er be-
antwortet Fragen, prüft Ergebnisse 
und testet Software unverzüglich. 
 
3. Der Auftraggeber benennt schrift-
lich einen Ansprechpartner für die 
Dresden-IT GmbH sowie eine Adres-
se und E-Mail-Adresse, unter der die 
Erreichbarkeit des Ansprechpartners 
sichergestellt ist. Der Ansprechpart-
ner muss in der Lage sein, für den 
Auftraggeber die erforderlichen Ent-
scheidungen zu treffen oder unver-
züglich herbeizuführen. Der An-
sprechpartner sorgt für eine gute 
Kooperation mit dem Ansprechpart-
ner bei der Dresden-IT GmbH. Die 
Mitarbeiter des Auftraggebers, deren 
Tätigkeit erforderlich ist, sind in an-
gemessenem Umfang von anderen 
Tätigkeiten freizustellen. 
 
4. Der Auftraggeber ist für die Siche-
rung seiner Daten nach dem Stand 
der Technik selbst verantwortlich, es 
sei denn, er hat die Dresden-IT 
GmbH damit beauftragt. Mangels ei-
nes ausdrücklichen schriftlichen Hin-
weises können die Mitarbeiter der 
Dresden-IT GmbH immer davon aus-
gehen, dass alle Daten, mit denen 
sie in Berührung kommen können, 
gesichert sind. 
 
5. Der Auftraggeber trifft angemes-
sene Vorkehrungen für den Fall, dass 
die Software ganz oder teilweise 
nicht ordnungsgemäß arbeitet (z. B. 
durch regelmäßige Überprüfung der 
Ergebnisse). Es liegt in seinem Ver-
antwortungsbereich, den ordnungs-
gemäßen Betrieb der notwendigen 
Arbeitsumgebung der Software (vgl. 
Abs. 1) erforderlichenfalls durch 
Wartungsverträge mit Dritten sicher-
zustellen. 
 
6. Der Auftraggeber trägt Nachteile 
und Mehrkosten aus einer Verletzung 
dieser Pflichten. 
 
 
 
 
 

§ 6 Leistungszeit 
 
1. Termine sind unverbindlich, es sei 
denn, sie werden von der Dresden-IT 
GmbH ausdrücklich und schriftlich als 
verbindlich bezeichnet. Die Pflicht 
der Dresden-IT GmbH zur Realisie-
rung beginnt erst mit der Abnahme 
des Konzeptes durch den Auftragge-
ber. 
 
2. Wenn die Dresden-IT GmbH auf 
eine Mitwirkung oder Information 
des Auftraggebers wartet oder durch 
Streik, Aussperrung, behördliches 
Eingreifen oder andere unverschul-
dete Umstände in der Auftragsdurch-
führung behindert ist, gelten Fristen 
um die Dauer der Behinderung und 
um eine angemessene Anlaufzeit 
nach Ende der Behinderung als ver-
längert. Die Dresden-IT GmbH wird 
dem Auftraggeber die Behinderung 
mitteilen. 
 
3. Für Mahnungen und Fristsetzun-
gen gilt insbesondere § 3. 
 
 
§ 7 Vergütung, Zahlung,  

Vorbehalt 
 
1. Die Vergütung richtet sich man-
gels anderer schriftlicher Vereinba-
rung nach den jeweils gültigen Preis- 
und Konditionslisten der Dresden-IT 
GmbH. 
 
2. Alle Preise verstehen sich zuzüg-
lich Umsatzsteuer, außer der Umsatz 
wäre von der Umsatzsteuer befreit. 
Die Dresden-IT GmbH ist berechtigt, 
Teilleistungen in Rechnung zu stel-
len. Zahlungen sind mit Rechnungs-
stellung fällig. Skonto wird nicht ge-
währt. Ab 30 Tagen nach Fälligkeit 
berechnet die Dresden-IT GmbH Zin-
sen in Höhe des jeweils gültigen ge-
setzlichen Verzugszinssatzes. 
 
3. Die Abrechnung nach Aufwand er-
folgt unter Vorlage der bei der Dres-
den-IT GmbH üblichen Tätigkeits-
nachweise. Der Auftraggeber kann 
der Abrechnung nur binnen zwei 
Wochen nach Zugang schriftlich wi-
dersprechen. 
 
4. Reisezeiten, Reisekosten und Auf-
enthaltskosten werden in Abhängig-
keit vom Dienstsitz des Mitarbeiters 
der Dresden-IT GmbH berechnet. 
Reisezeiten und –kosten entstehen 
auf Reisen zwischen dem Dienstsitz 
des Mitarbeiters und dem jeweiligen 
Einsatzort des Auftraggebers bzw. 
zwischen verschiedenen Einsatzorten 
des Auftraggebers.  
 
5. Die Dresden-IT GmbH kann Ab-
schlagszahlungen oder volle Voraus-
zahlungen fordern, wenn zum Auf-
traggeber noch keine Geschäftsver-

bindung besteht oder wenn Gründe 
bestehen, an der pünktlichen Zah-
lung durch den Auftraggeber zu 
zweifeln. Werden nach Vertrags-
schluss Zweifel an der Zahlungsfä-
higkeit des Auftraggebers erkennbar, 
so kann die Dresden-IT GmbH einge-
räumte Zahlungsziele widerrufen und 
die Zahlung sofort fällig stellen. 
 
6. Der Auftraggeber kann nur mit 
unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten  Forderungen aufrech-
nen. Er kann seine Forderungen – 
unbeschadet der Regelung des § 354 
a HGB – nicht an Dritte abtreten. 
 
7. Die Dresden-IT GmbH behält sich 
das Eigentum und die Rechte (§ 9) 
an den Vertragsgegenständen bis 
zum vollständigen Ausgleich ihrer 
Forderungen aus dem Vertrag vor. 
Der Auftraggeber hat die Dresden-IT 
GmbH bei Zugriff Dritter auf das 
Vorbehaltsgut sofort schriftlich zu 
benachrichtigen und den Dritten ü-
ber die Rechte der Dresden-IT zu un-
terrichten. 
 
 
§ 8 Change-Request- 

Verfahren 
 
1. Während der Laufzeit eines Ein-
zelvertrages können beide Vertrags-
partner jederzeit schriftlich Änderun-
gen, insbesondere der vereinbarten 
Leistungen, Methoden und Termine 
vorschlagen. 
 
2. Im Falle eines Änderungsvorschla-
ges durch den Auftraggeber wird die 
Dresden-IT GmbH innerhalb von 
zehn Werktagen mitteilen, ob die 
Änderung möglich ist und welche 
Auswirkungen sie auf den Vertrag 
hat, insbesondere unter Berücksich-
tigung des zeitlichen Verlaufs und 
der Vergütung. Der Auftraggeber hat 
sodann binnen fünf Werktagen der 
Dresden-IT GmbH schriftlich mitzu-
teilen, ob er seinen Änderungsvor-
schlag zu diesen Bedingungen auf-
rechterhält oder ob er den Vertrag zu 
den alten Bedingungen fortführen 
will. Wenn die Prüfung eines Ände-
rungsvorschlages einen nicht uner-
heblichen Aufwand darstellt, kann 
die Dresden-IT GmbH den durch die 
Prüfung bedingten Aufwand separat 
in Rechnung stellen. 
 
3. Im Falle eines Änderungsvorschla-
ges durch die Dresden-IT GmbH wird 
der Auftraggeber innerhalb von 10 
Werktagen schriftlich mitteilen, ob er 
der Änderung zustimmt. 
 
4. Solange kein Einvernehmen über 
die Änderung besteht, werden die 
Arbeiten nach dem bestehenden Ver-
trag fortgesetzt. Der Auftraggeber 
kann stattdessen nach § 3 verlan-
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gen, dass die Arbeiten ganz oder 
teilweise unterbrochen oder endgül-
tig abgebrochen werden. Er stellt die 
Dresden-IT GmbH wirtschaftlich 
gleich wie bei Durchführung des Ver-
trages. 
 
 
§ 9  Rechte 
 
Alle Rechte an den Arbeitsergebnis-
sen – insbesondere das Urheber-
recht, die Rechte an Erfindungen 
sowie technische Schutzrechte – ste-
hen im Verhältnis zum Auftraggeber 
ausschließlich der Dresden-IT GmbH 
zu, auch soweit die Arbeitsergebnis-
se durch Vorgaben oder Mitarbeit 
des Auftraggebers entstanden sind. 
Der Auftraggeber hat an den Ar-
beitsergebnissen ein einfaches Nut-
zungsrecht für eigene Zwecke, wenn 
nichts anderes schriftlich vereinbart 
ist. An Änderungen und Ergänzungen 
von Standardsoftware der Dresden-
IT GmbH hat er dieselben Befugnisse 
wie an dieser Standardsoftware. 
 
 
§ 10 Abnahme bei  

Werkleistungen 
 
1. Hat ein Werkvertrag mehrere, 
vom Auftraggeber voneinander un-
abhängig nutzbare Einzelwerke zum 
Gegenstand, so werden diese Ein-
zelwerke getrennt abgenommen. 
 
2. Werden in einem Werkvertrag 
Teilwerke definiert, so kann die 
Dresden-IT GmbH Teilwerke zur Ab-
nahme vorstellen. Bei späteren Ab-
nahmen wird nur noch geprüft, ob 
die früher abgenommenen Teile 
auch mit den neuen Teilen korrekt 
zusammen wirken. 
 
3. Enthält der Vertrag die Erstellung 
eines Konzeptes, insbesondere für 
die Ausprägung, Änderung oder Er-
weiterung von Standardsoftware, so 
kann die Dresden-IT GmbH für das 
Konzept eine getrennte Abnahme 
Verlangen. 
 
4. Der Auftraggeber hat innerhalb 
von 15 Werktagen das Leistungser-
gebnis zu prüfen und durch den An-
sprechpartner schriftlich entweder 
die Abnahme zu klären oder die fest-
gestellten Mängel mit genauer Be-
schreibung mitzuteilen. Wenn er sich 
in dieser Frist nicht erklärt oder die 
Leistung ohne Rüge nutzt, gilt die 
Leistung als abgenommen. Unwe-
sentliche Mängel berechtigen nicht 
zur Verweigerung  der Abnahme. 
 
5. Die Dresden-IT GmbH beseitigt 
die laut Abs. 4 gerügten Mängel in 
einer der Schwere des Mangels an-
gemessenen Frist. Nach Mitteilung 
der Mangelbeseitigung prüft der Auf-

traggeber das Leistungsergebnis 
binnen fünf Werktagen. Im Übrigen 
gilt Abs. 4 entsprechend. 
 
 
§ 11  Sach- und  

Rechtsmängel 
 
1. Die Dresden-IT GmbH leistet Ge-
währ dafür, dass die Leistung die 
ausdrücklich vereinbarten Beschaf-
fenheitsmerkmale hat oder, soweit 
keine Beschaffenheit vereinbart ist, 
sich für die vertraglich vorausgesetz-
te, sonst die gewöhnliche Verwen-
dung eignet und eine Beschaffenheit 
aufweist, die bei Lieferungen und 
Leistungen dieser Art üblich ist und 
die der Besteller bei Lieferungen und 
Leistungen dieser Art erwarten kann, 
und dass dem Übergang der verein-
barten Befugnisse auf den Auftrag-
geber keine Rechte Dritter entgegen-
stehen. 
 
2. Der Auftraggeber wird der Dres-
den-IT GmbH auftretende Mängel 
unverzüglich mit genauer Beschrei-
bung des Problems und den für die 
Fehlerbeseitigung nützlichen Infor-
mationen schriftlich mitteilen (Rüge-
pflicht nach § 377 HGB). Nur der An-
sprechpartner (§ 5 Abs. 3) ist zu Rü-
gen befugt. 
 
3. Die Dresden-IT GmbH kann in ers-
ter Linie durch Nachbesserung Ge-
währ leisten. Die Regeln der vorlie-
genden Bedingungen, insbesondere 
§ 5, gelten entsprechend. Die Dring-
lichkeit der Fehlerbehebung richtet 
sich nach dem Grad der Betriebsbe-
hinderung.  
 
4. Falls die Nachbesserung endgültig 
fehlschlägt, kann der Auftraggeber 
unter den Voraussetzungen des Ge-
setzes und nach § 3 die Vergütung 
mindern oder vom Vertrag zurücktre-
ten oder ein Dauerschuldverhältnis 
fristlos kündigen. Für Schadens- und 
Aufwendungsersatz gilt § 12. Andere 
Gewährleistungsrechte sind ausge-
schlossen. Die Ansprüche aus den 
Mängelansprüchen verjähren in ei-
nem Jahr ab Beginn der gesetzlichen 
Gewährleistungsfrist (§ 438 Abs. 2 
BGB). 
 
5. Der Auftraggeber hat die Beweis-
last dafür, dass Nutzungsbeschrän-
kungen oder Mängel nicht durch un-
sachgemäße Bedienung, durch einen 
Eingriff des Auftraggebers oder 
durch die Systemumgebung 
(mit)verursacht sind. Leistungen, die 
Dresden-IT GmbH erbringt, ohne 
hierzu verpflichtet zu sein, werden 
gemäß § 7 in Rechnung gestellt. 
 
6. Wenn ein Dritter Ansprüche be-
hauptet, die der Ausübung der ver-
traglich eingeräumten Nutzungsbe-

fugnis entgegenstehen, so hat der 
Auftraggeber die Dresden-IT GmbH 
unverzüglich schriftlich und umfas-
send zu unterrichten. Er ermächtigt 
die Dresden-IT GmbH bereits jetzt, 
die Auseinandersetzung mit dem 
Dritten gerichtlich und außergericht-
lich allein zu führen. Macht die Dres-
den-IT GmbH von dieser Ermächti-
gung Gebrauch, was in ihrem Ermes-
sen steht, so darf der Auftraggeber 
die Ansprüche des Dritten nicht ohne 
Zustimmung der Dresden-IT GmbH 
anerkennen und die Dresden-IT 
GmbH ist verpflichtet, die Ansprüche 
auf eigene Kosten abzuwehren und 
den Auftraggeber von allen mit der 
Anspruchsabwehr verbundenen Kos-
ten und Schäden freizustellen, soweit 
diese nicht auf pflichtwidrigem Ver-
halten des Auftraggebers beruhen. 
Die Dresden-IT GmbH kann stattdes-
sen die Ansprüche des Dritten erfül-
len oder die angegriffenen Gegens-
tände durch vertragsgemäße andere 
Gegenstände ersetzen. Im Übrigen 
gelten die gesetzlichen Vorschriften 
für Rechtsmängel mit einer Gewähr-
leistungsfrist von einem Jahr. Sätze 1 
bis 3 gelten unabhängig vom Eintritt 
der Verjährung. 
 
 
§ 12 Haftung 
 
1. In allen Fällen vertraglicher und 
außervertraglicher Haftung leistet die 
Dresden-IT GmbH Schadensersatz 
oder Ersatz vergeblicher Aufwendun-
gen nur: 
 
a) bei Vorsatz in voller Höhe; bei 

grober Fahrlässigkeit und bei 
Fehlen einer Beschaffenheit, für 
die die Dresden-IT GmbH eine 
Garantie übernommen hat, nur 
in Höhe des vorhersehbaren 
Schadens, der durch die verletz-
te Pflicht oder die Garantie ver-
hindert werden sollte; 

 
b) in anderen Fällen: nur aus Ver-

letzung einer wesentlichen 
Pflicht, wenn dadurch der Ver-
tragszweck gefährdet ist, jedoch 
stets beschränkt auf EUR 
500.000 pro Schadensfall, ins-
gesamt auf höchstens EUR 
150.000 aus dem Vertrag; 

 
c) darüber hinaus: soweit die 

Dresden-IT GmbH gegen die 
aufgetretenen Schäden versi-
chert ist, im Rahmen der Versi-
cherungsdeckung und aufschie-
bend bedingt durch die Versi-
cherungszahlung. 

 
2. Der Einwand des Mitverschuldens 
(z. B. aus § 5) bleibt offen. Die Haf-
tungsbegrenzungen gemäß Abs. 1 
gelten nicht bei der Haftung für Per-
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sonenschäden und bei der Haftung 
nach dem Produkthaftungsgesetz. 
 
3. Für alle Ansprüche gegen die 
Dresden-IT GmbH auf Schadenser-
satz oder Ersatz vergeblicher Auf-
wendungen bei vertraglicher und au-
ßervertraglicher Haftung gilt, außer 
in Fällen des Vorsatzes oder bei Per-
sonenschäden, eine Verjährungsfrist 
von einem Jahr. Die Verjährungsfrist 
beginnt mit dem in § 199 Abs. 2 BGB 
bestimmten Zeitpunkt. Sie tritt spä-
testens mit Ablauf der in § 199 Abs. 
3 und 4 BGB bestimmten Höchstfris-
ten ein. Die abweichend geregelte 
Verjährungsfrist für Ansprüche we-
gen Sach- und Rechtsmängeln (§ 11 
Abs. 4 und 6) bleibt von den Rege-
lungen dieses Absatzes unberührt. 
 
 
§ 13 Geheimhaltung und  

Datenschutz 
 
1. Die Vertragspartner verpflichten 
sich, alle im Rahmen der Auftragser-
füllung erlangten Kenntnisse von ver-
traulichen Informationen und Be-
triebsgeheimnissen des jeweils ande-
ren Vertragspartners zeitlich unbe-
grenzt vertraulich zu behandeln und 
nur im Rahmen der Auftragserfüllung 
zu verwenden. Zu den Betriebsge-
heimnissen der Dresden-IT GmbH 
gehören auch die Software und nach 
den vorliegenden Bedingungen er-
brachte Leistungen. 
 
2. Der Auftraggeber darf Vertragsge-
genstände Mitarbeitern und sonsti-
gen Dritten nur zugänglich machen, 
soweit dies zur Ausübung der ihm 
eingeräumten Nutzungsbefugnis er-
forderlich ist; im Übrigen hält er alle 
Vertragsgegenstände geheim. Er 
wird alle Personen, denen er Zugang 
zu Vertragsgegenständen gewährt, 
schriftlich über die Rechte der Dres-
den-IT GmbH an den Vertragsge-
genständen und die Pflicht zu ihrer 
Geheimhaltung belehren und diese 
Personen schriftlich auf die Einhal-
tung der Geheimhaltungspflicht ver-
pflichten. 
 
3. Der Auftraggeber verwahrt die 
Vertragsgegenstände, insbesondere 
ihm eventuell überlassene Quellpro-
gramme und Dokumentationen, 
sorgfältig, um Missbrauch auszu-
schließen. 
 
4. Die Dresden-IT GmbH beachtet 
die Regeln des Datenschutzrechtes. 
Soweit die Dresden-IT Zugang zur 
Hard- und Software des Auftragge-
bers erhält (z. B. bei der Fernwar-
tung), bezweckt dies keine ge-
schäftsmäßige Verarbeitung oder 
Nutzung personenbezogener Daten 
durch die Dresden-IT GmbH. Viel-
mehr geschieht ein Transfer perso-

nenbezogener Daten nur in Ausnah-
mefällen als Nebenfolge der ver-
tragsgemäßen Leistungen der Dres-
den-IT GmbH. Mit diesen personen-
bezogenen Daten wird die Dresden-
IT GmbH nach den Vorschriften des 
BDSG und der sonstigen einschlägi-
gen Schutzvorschriften verfahren. 
 
 
§ 14  Schluss- 

Bestimmungen 
 
1. Vertragsänderungen und Ergän-
zungen bedürfen zu ihrer Wirksam-
keit der Schriftform. Mündliche Ne-
benabsprachen sind nicht getroffen. 
 
2. Ausschließlicher Gerichtsstand für 
alle Streitigkeiten aus und im Zu-
sammenhang mit diesem Vertrag ist 
Dresden, sofern der Auftraggeber 
Kaufmann, eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder ein öf-
fentlich-rechtliches Sondervermögen 
ist. 
 
Stand: August 2004 
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